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§ 81 K-LSchV § 81

K-LSchV - Karntner landwirtschaftliche Schulverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Unmittelbar nach Beendigung der Stimmabgabe hat der Klassenvorstand die in der Wahlurne befindlichen
Stimmzettel zu mischen, sodann die Wahlurne zu entleeren, die Stimmzettel zu zéhlen und die Ubereinstimmung der
Anzahl der Stimmzettel mit der Zahl der in der Niederschrift (8 80 Abs. 2) vermerkten Wahler festzustellen.

(2) Im Anschluss daran hat der Klassenvorstand die Stimmzettel zu entfalten und gemeinsam mit zwei von ihm aus
dem Kreis der Wahlberechtigten zu bestimmenden Schilern als Wahlzeugen die Gultigkeit der Stimmzettel zu prifen
und die Zahl der ungultigen Stimmen sowie die Zahl der fir die einzelnen Kandidaten gliltig abgegebenen Stimmen

festzustellen.

In Kraft seit 13.08.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschv/paragraf/80
file:///

	§ 81 K-LSchV § 81
	K-LSchV - Kärntner landwirtschaftliche Schulverordnung


